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Medienorientierung 

 
Hugo Erb AG in Konkurs, Winterthur / vorsorgliche Massnahmen i. S. Schloss 

Eugensberg 

 
Der Präsident des Bezirksgerichts Steckborn hat mit Verfügung vom 13. Juni 2005 entschieden, 
dass die bisher provisorisch verfügten Sicherungsmassnahmen im hängigen Prozess um Schloss 

Eugensberg aufrechterhalten bleiben, d. h. das Schloss kann während der Dauer des 
Hauptprozesses weiterhin nicht verkauft, verschenkt, verpfändet oder belastet werden. Der 

Konkursmasse der Hugo Erb AG wurde eine Parteientschädigung von CHF 500'000.-- zugesprochen. 
Dieser Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.  

 
 

 
Bei Rückfragen stehen Ihnen Herr Kurt Stöckli bis heute, 17.00 Uhr, unter der Tel. Nr. 031 326 51 
26 zur Verfügung. 
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